Die neuen Bildungsstandards: Viel Lärm um nichts?

Zur unterschiedlichen Bewertung der Standards auf Bundes- und Landesebene

In Deutschland gelten Bildungsstandards seit den Ergebnissen im internationalen Leistungsvergleich Pisa als wirkungsvolles Heilmittel. So haben die Kultusminister der einzelnen Länder die Formulierung von Standards beschlossen, die die Arbeit der Schulen vergleichbar machen soll. Sei es zwischen einzelnen Schulen, sei es zwischen den Bundesländern oder international. Nicht festgelegt wurde, ob diese schulformspezifisch sein sollten. Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland schulformspezifische Bildungsstandards vorgelegt, die vom Schuljahr 2004/5 an schrittweise eingeführt werden sollen. Frau Dr. Schavan will damit eine Stärkung der Allgemeinbildung der Schüler/innen, die Überprüfbarkeit von Unterrichtsergebnissen durch Evaluation und eine größere pädagogische Selbstständigkeit der Schulen erreichen. Dabei soll „Lernstoff“ reduziert werden.

Die Notwendigkeit der Entwicklung von schulformspezifischen Bildungsstandards sieht und unterstützt der baden-württembergische Philologenverband voll. Der beschrittene Weg, Kerncurricula im Rahmen der Bildungsstandards zu formulieren, z.T. durch verbindliche Themenfelder und Niveaukonkretisierungen, hält der baden-württembergische Philologenverband für einen möglichen, aber nicht den besten Weg, da die Niveaukonkretisierungen keine schulgesetzliche Verbindlichkeit haben und damit verschwommen bleibt, an welchen Inhalten das Erreichen der Standards bundeslandspezifisch und auch national festgestellt und überprüft werden kann. 

In PISA E hat sich gezeigt, dass Bayern und Baden-Württemberg bei insgesamt zu verbessernden Leistungsergebnissen der Schüler/innen von allen Bundesländern am besten abgeschnitten haben. Diese beiden Länder, ebenso wie Sachsen, zeichnen sich durch das Zentralabitur, verbindliche schulformbezogene Lehrpläne (mit Pflicht- und Wahlmodulen), professionellen Fachunterricht und z.T. zentrale Klassenarbeiten (Baden-Würtemberg) aus, die ganz offensichtlich auch mit PISA-Maßstäben der Sicherung von Unterrichtsstandards dienen. Dies ist bereits in Teilen als externe Qualitätssicherung zu verstehen und wird in Baden-Württemberg im Bundesländervergleich nahezu herausragend gut gehandhabt. 

Dies soll theoretisch  mit der jetzigen Weiterentwicklung der Bildungspläne vorangetrieben werden. Hier fragen wir sehr kritisch nach dem spezifisch baden-württembergischen Mehrwert und dem inhaltlichen Innovationswert, der über den Wert eines baden-württembergischen Prestigeobjekts hinausgehen sollte. In vielen Teilen besteht diese Mehrarbeit lediglich in einer inhaltsgedünnten Umschreibung der bestehenden Inhalte des Bildungsplans von 1994, indem die detaillierten verbindlichen Lehrpläne in ihrer bestehenden Form aufgelöst werden und an ihre Stelle die genannten Bildungsstandards, sog. Kerncurricula und Schulcurricula treten sollen.

Zusammengefasst lässt sich Folgendes feststellen:

Was ist positiv im Vergleich zu den anderen Bundesländern?

· In Baden-Württemberg werden schulformspezifische Bildungsstandards formuliert

· Baden-Württemberg ist das erste Land, das Bildungsstandards in dieser Form vorlegt

· Das ist möglich durch bewährte Vorarbeit der vorangegangenen Bildungspläne von 1994, die den Orientierungsrahmen für die neuen Standards stellen

· Baden-Württemberg legt Standards fest, hinter die auf Bundes- und KMK-Ebene hoffentlich nicht mehr zurückgegangen wird

Was ist das Ziel der Einführung von Bildungsstandards für Baden-Württemberg?  

· Zitat aus den Internetveröffentlichungen des Kultusministeriums (www.bildungsstandards-bw.de, 23.06.03)

„Mit der Formulierung von Bildungsstandards, die ein Kerncurriculum enthalten, und dem Auftrag an die Schulen ihr eigenes Schulcurriculum zu gestalten ist ein Paradigmenwechsel in der Steuerung des Bildungswesens verbunden. Steuerung erfolgt nicht mehr primär über detaillierte Vorgaben, sondern über die Evaluationen von Unterrichtsergebnissen, die an den Bildungsstandards orientiert sind. (...) Mit den Bildungsstandards erhalten die Schulen ein Instrumentarium für die Bewertung der Ergebnisse der schulischen Arbeit und eine Orientierung für die Qualitätskontrolle am Ende eines Bildungsabschnitts.“

Was ist für Baden-Württemberg nicht neu? 

· Die Inhalte der Standards und der Niveaukonkretisierungen (Umformulierung des seit 1994 bestehenden Bildungsplans)

· Die zentralen Abschlussprüfungen 

· Diagnosearbeiten, die auch zukünftig nicht in die Übergangsempfehlung einbezogen werden sollen

· Gestalterische Freiräume nach Erfüllung der „damals“ bestehenden Vorgaben im 1994-er Bildungsplan, zukünftig nach Erfüllung der Standards (sog. Schulcurriculum)

Was kommt (scheinbar) neu?

· Jahrgangsarbeiten am Ende von Bildungsabschnitten, die schulintern korrigiert werden und deren Benotung in die Jahresendnote einfließen soll (Bezug: Kerncurriculum); der Vergleich zu den bereits bestehenden Zentralen Klassenarbeiten – allerdings nur in Klasse 10 – drängt sich auf

Was ist (noch) nicht gelungen? 

· Das Hauptziel: Die Steuerung des Bildungswesens über „Evalutionen“ , sofern sie über die bereits bestehenden zentralen Abschlussprüfungen und Zentralen Klassenarbeiten über die bestehenden Inhalte aus dem 1994-Bildungsplan hinausgehen soll

· Die inhaltliche Ausrichtung der Bildungsstandards auf die Zukunft, die über den Inhalt des Bildungsplans von 1994 hinausgeht

· Verbale Präzisierungen, die Standards „evaluierbar“ machen könnten und über Fähigkeits- und Fertigkeitsbeschreibungen wie „weitgehend sicher“, „ausreichend korrekt“, „angemessen“, „zunehmend“, „allmählich“ hinausgehen und standardisierte punktuelle Leistungsmessung leichter umsetzbar machen würden (nur das kann bei der Evaluation von „Standards“ erreicht werden)

· Erstellen von Aufgaben, die definierte Standards abdecken

· Klärung, in welchen Fächern die Jahrgangsarbeiten geschrieben werden sollen. An welche Einschränkungen ist gedacht? 

· Klärung des Umgangs mit den angestrebten  „neuen“ Evalutionsergebnissen (sofern tatsächlich vorhanden): Ist an eine Veröffentlichung gedacht, wenn Evaluationen über die bisher bestehenden Vergleichsmöglichkeiten durch Zentrale Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen hinausgehen sollten? Ist an einen Vergleich mit anderen Schulen gedacht? An ein Ranking?

· Veränderung der Notenverordnung, um nachhaltiges (sprich langfristiges) Überprüfen von Lernleistungen über den bisherigen Umfang hinaus zu ermöglichen

· Bedeutung und Präzisierung des „Schulcurriculums“; gedacht ist an verallgemeinerbare Anregungen aus den insgesamt 14 Erprobungsgymnasien aller Oberschulamtsbezirke (drei davon mit Schwerpunkt Umsetzung von G8; zwei davon mit Schwerpunktarbeit im Umgang mit behinderten Schülern)

Was muss zukünftig gelöst werden?

· Präzisierung, Konkretisierung und folgerichtige Einlösung oder Abschaffung des scheinbar neuen Ziels, den `Paradigmenwechsel in der Steuerung des Bildungswesens nicht mehr primär über detaillierte Vorgaben erfolgen zu lassen, sondern über (neue?) Evaluationen von Unterrichtsergebnissen, die an den Bildungsstandards orientiert sind...´ An welche Arten von Evaluationen ist gedacht, die über bereits bestehende Prüfungen und die Jahrgangsarbeiten hinausgehen; in welchem Verhältnis stehen Evaluationen von sog. „Kerncurricula-Inhalten“ zu ebenfalls geforderten Evaluationen  geforderter freier Schulcurricula-Inhalte?  Wie sehen letztere genau aus? Auf welche präzisen und erprobten Hilfen kann hier verwiesen werden?

· Vielfältige, erprobte und anwendbare  Hilfen im Netz für das nicht präzise definierte Schulcurriculum

· Veränderung der Notenverordnung im Sinne der Unterstützung von nachhaltigem Lernen

· Unterrichtsbezogene Forschung, um über „Unterricht“ in Baden-Württemberg belegbare Aussagen machen zu können, aufgrund derer Verbesserungen oder Bestätigungen vorgenommen werden könnten

· Verbindliche Berücksichtigung der Diagnosearbeiten bei der Übergangsentscheidung auf die weiterführenden Schulen

· Systematische Durchführung von Entlastungsmaßnahmen für Kolleg/inn/en, z.B. die häufige Vergabe von Parallelklassen, wenn dies von Kollegen gewünscht wird

Zwei gymnasiale Bemerkungen am Rande:

· Die inhaltlichen Verbesserungsvorschläge für einzelne Fächer aus unserer Stellungnahme zu den Standards für die Oberstufe, die termingerecht dem Ministerium übersandt wurde, sind offenbar nicht berücksichtigt worden.

· In der erklärenden Formulierung zum allerersten Teil der Bildungsstandards, den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb, wird die Fachkompetenz, die sich dort vor allem durch eine hohe Anwendungskompetenz ausweisen sollte, an vierter Stelle hinter der personalen, der sozialen und der methodischen Kompetenz genannt. Sollte keine Rangfolge intendiert sein, wäre auch eine weniger Anstoß erregende alphabetische Reihenfolge möglich. Hier stünde die Fachkompetenz vorn.

